
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1976/3/12 11Os180/75,
12Os171/75

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.03.1976

Norm

StGB §7 Abs2

StGB §83

StGB §84

Rechtssatz

Der Täter handelt durch das provozierende Versetzen einer Ohrfeige und die Aufnahme des sich daraufhin sofort

entwickelnden Kampfes bis zum Eintritt der schweren Verletzung des Gegners zumindest bedingt vorsätzlich in

Mißhandlungsabsicht; dabei ist der Eintritt einer auch schweren Verletzung bei Durchführung des Ringkampfes auf

einem Steinboden leicht vorhersehbar (§ 7 Abs 2 StGB).
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